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Verordnung zur Einführung des Bundesgesetzes zum Haager 
Adoptionsübereinkommen 

Änderung vom 21. November 2017 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, 

unter Verweis auf seine Erläuterungen Nr. P170165, 

beschliesst: 

I. 
Verordnung zur Einführung des Bundesgesetzes zum Haager Adoptionsübereinkommen vom 11. Februar 2003 1) (Stand 
1. Januar 2013) wird wie folgt geändert: 

§  2 Abs. 1 (geändert) 

Kenntnis der Abstammung ZGB Art. 268d (Überschrift geändert) 

1 Gesuche um Auskunft über die Personalien der leiblichen Eltern, deren direkte Nachkommen und des Kindes sowie um 
Beratung sind bei der Zentralen Behörde schriftlich einzureichen. Die oder der Gesuchstellende hat sich durch einen Perso-
nalausweis zu legitimieren. 

§  3 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert) 

2 Die Aufsicht über Pflegeverhältnisse erfolgt gemäss Verordnung über die Aufnahme, Betreuung und Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen in Familienpflege (Pflegefamilienverordnung, PFVO) vom 6. Dezember 2016 grundsätzlich unent-
geltlich.   

3 Die Zentrale Behörde kann für die Behandlung von Gesuchen gemäss Art. 268d ZGB, die über die blosse Bekanntgabe der 
Personalien der leiblichen Eltern, deren direkte Nachkommen und des Kindes hinausgehen, Gebühren erheben. Die Höhe der 
Gebühren richtet sich nach dem effektiven Aufwand. 

II. Änderung anderer Erlasse 
Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. Aufhebung anderer Erlasse 
Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

IV. Schlussbestimmung 
Diese Änderung ist zu publizieren; sie tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 

 
 
Im Namen des Regierungsrates 
Die Präsidentin: Elisabeth Ackermann 
Die Staatsschreiberin:Barbara Schüpbach-Guggenbühl  
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